
Welcher Pfarrer möchte nicht, daß die Kirchenſitzfrage, die jeden
mehr oder minder brennt, nach Möglichkeit gelöst und Ordnung
geſchaffen werde! Am beſten wäre 68 freilich, wenn E8, wie In den
größeren Städten, gar keiner Vergebung der Kirchenſitze bedürfte
und Anſpruch auf einen ſolchen die zuerſt Kommenden hätten. Allein
die wenigſten Landkirchen könnten das Einkommen aus den Kirchen
ltzen entbehren und findet aher jeher eine Löſung derſelben,
die oft ſehr verſchieden iſt, 0 Aber viele Pfarrer Aben den
Wunſ ES möchte bn wegen der größeren Gleichheit „von oben
herab“ eine Kirchenſitz-Ordnung vorgeſchrieben werden, die man
ſich halten könnte und Ur die In ſtreitigen 4  en der Gang zum
weltlichen Gerichte erſpart würde Da taucht aber wieder die rage
auf, Ob denn die 133  1  e Behörde für ſich das Recht habe, eine

für die Katholiken bindende Ordnung, gewiſſermaßen ein Geſetz
3u erlaſſen. Die Eultusbehörden und die Gerichte haben dieſelbe
bejaht. „Die Uweiſung des Kirchenſtuhles iſt Ern In den Bereich
der kirchlichen Competenz gehöriger Aet.“ (Erlaß des C.N  — vom
2 Juni 1860, In demſelben Sinne ſpricht ich fol
gende civilrechtliche Entſcheidung aus: „Die Benützung von Kirchen
tühlen während des Gottesdienſtes iſt kein Gegenſtand gemeinrecht⸗
lichen Verkehres. Wenn von Kirchenvorſtehern auch gegen Entgelt
die ausſchließende Benützung einzelnen Perſonen überlaſſen wird, ſo
en  8 daraus noch kein privatrechtliches Verhältniß zwiſchen dem
Kirchenvorſteher und einzelnen Perſonen, eil jene Ueberlaſſung e
nach den höheren Rückſichten der Kirchendiſciplin beurtheilt werden
und aher auch Aus deren Gründen widerrufbar ſein muß ebeu
die rage ob Jemand ein Privatrecht, alſo ein Im Executionswegedurchführbares Recht habe, von dem betreffenden Pfarrer die Ein
räumung eines Kirchenſtuhles zur ausſchließlichen Benützung währenddes Gottesdienſtes zu verlangen, kann ond vor dem Civilrichter
nicht verhandelt und von ihm darüber nicht entſchieden werden Ver
handlungen und Entſcheidungen darüber ſtehen Ur den ehörden
Zu, 8 ber die Kirchendiſciplin und die Kirchenverwaltungentſcheiden haben.“ Ent des bb Gerichtshofes Sept
1868, 7053. Nach einer weiteren Entſcheidung des
vom October 1875, muß In einer dem öffentlichenGottesdienſte gewidmeten Kirche die Beſtimmung der Plätze,welchen die einzelnen Betſtühle mit Rückſicht auf den jeweiligenKirchenbeſu und auf die ungeſtörte U  ung der gottesdienſtlichenFunctionen aufgeſtellt werden können und ollen, elbſtverſtändlich
nur den zur Aufrechthaltung der kirchlichen Diſciplin und Ordnungberufenen Organen Überlaſſen und gewahrt hleiben, und erwerben
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die Beſitzer olcher Betſtühle auf die hiefür immer nur pro interim
angewieſenen Aufſtellungsplätze einen Beſitz gegenüber den gedachten
Kirchenvorſtehern nicht, daher ſie auch aus einer von etzteren ge⸗
troffenen Aenderung dieſer Aufſtellungsplätze eine Beſitzſtörung nicht
folgern können n jüngſter Zeit haben anläßlich eines Kirchenſitz⸗
ſſ den das Correſpondenzblatt Nr 21, Jahrgang 1887,
veröffentlicht, die Gerichte Gelegenheit gehabt, ſich über die Kirchen⸗
itze auszuſprechen. Das Oberlandesgericht In Graz, beziehw.
der oberſte Gerichtshof (unterm November 1886, 14341)
haben ihre Entſcheidungen auf folgende Erwägungen geſtützt: Die
Verfügung über die Benützung des Raumes In einer Kirche zu Sitz
lätzen der Kirchenbeſucher bei den Religionsübungen gehört zu den
inneren Angelegenheiten der Kirche, welche nach Art der Staats
grundgeſetze üher die allgemeinen Rechte der Staatsbürger
21 December 1867 ede geſetzlich anerkannte Kirche ſelbſtſtändig
ordnet; die Gerichte Iu daher Verfahren er die vorliegende
age, wo 8 ſich Um die Entfernung eines vom Kläger benützten
Betſtuhles handelt, ui zuſtändig, da die Entſcheidung der rage,
ob die Belaſſung des Betſtuhles an der fraglichen Stelle zuläſſig
erſcheint, den Aufrechthaltung der kirchlichen Diſciplin und
Ordnung berufenen Organen überlaſſen und gewahr werden muß
Eine Ingerenz der weltlichen Gerichte önnte im Streitfalle nur ein⸗
treten, enn eS ſich hei einem Kirchenſitz H den Eſt eines von
einer Partei Im Vertragswege erworbenen Privatrechtes
nd um die angebliche Störung dieſes Beſitzes durch einen Dritten
handelt. In dieſem alle, wenn der Gegenſtand de dießfälligen
Rechtsſtreites durch kein Geſetz der civilrechtlichen Competenz
und dem privatrechtlichen Verkehr entzogen iſt, vielmehr nach der
klägeriſchen Behauptung die ragliche örung durch einen privat
rechtlichen Act, nämlich durch Weiterveräußerung geſchah, wird der
Rechtsſtreit vom Civilrichter nach den Vorſchriften de
ud der aiſ Verordnung vom 27 Oetober zu entſcheiden
ſein. (Ent des ob vom 27 Mat 5223.

Eine von der kirchlichen Oberbehörde ausgehende Kirchenſitz
Ordnung erſcheint als ein Geſetz, „welches einen dießfälligen E  18  —
ſtreit der civilrichterlichen Competenz nach Möglichkeit entzieht.“ Gewiß
gibt 8 dermalen noch viele Privat⸗Rechte auf Kirchenſitze (Oratorien),
die reſpectiren ind Aufgabe der Pfarrämter ird ES ſein, daß

E  . wenn ſie erlöſchen, nicht wieder erneuert werden, und
daß namentlich aus den Grundbüchern die bei einzelnen Realitäten
vorgetragenen L auf Kirchenſitze verſchwinden. Auf dieſe Weiſe
ommen.
würde ſchließlich nuur die V  1  6 Stuhlordnung allein Geltung be⸗

Bei dem mſtande, als die V Eigenthümerin der
Kirchenſitze iſt, erſcheint die entgeltliche eberlaſſung erſelben als
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Miethe und dey zwiſchen den arteien abgeſchloſſene dießbezügliche
Vertrag als Miethvertrag. Hierauf wurde auch bei der Kirchenſitz⸗
Ordnung, welche jüngſt für die iöceſe Linz erlaſſen wurde, Bedacht
genommen. Dieſelbe lautet

BirchenſitzOrdnung für die Möteſe Einz
Eigenthums⸗ d Benützungsrecht der Kirchenſitze

Die Kirchenſitze gehören zur Kircheneinrichtung und ind
beſchade erworbener E ritter erſonen Eigenthum der 1

Das Einkommen von den Kirchenſitzen bildet enen El des
Kirchenvermögens, 0  Er bei eEinhebung und Verrechnung der
Kirchenſitzgelder der Kirchenvorſteher und die Zechprö zuſammen⸗
wirken.

Reparaturen oder Herſtellungen der Kirchenbänke werden
aus dem Einkommen der Kirche beſorgt.

Das echt, Kirchenſitze zu vermiethen bder zurückzunehmen,
dem Kirchenvorſteher (PfArrer, Pfarrvicar, Expoſitus allein 3u

IE Inhaber der Kirchenſitze haben En Benützungsrecht
Der Ortspfarrer iſt berechtigt Qaus CEnem wichtigen Grunde

Eenen Kirchenſtuhl deſſen Benützungsrecht Jemand erworben hat
von Tte der Kirche auf anderen übertragen laſſen,
oder enſelben Qaus der Kirche zu entfernen und dem Inhaber hiefür

anderen Kirchenſitz anzuweiſen.
2 Erlangung des Benützungsrechtes.

Zur Miethung von Kirchenſitzen In berechtigt:
atholiſche aus⸗ und Grundbeſitzer der Pfarrgemeinde für

ſich und ihre Hausgenoſſen.Nicht behauste Pfarrangehörige mit beſonderer Berückſichtigung
hervorragender Woh  atev der Kirche.

3 Nicht Eingepfarrte Ur ihre Perſon aus enem wichtigen
Grunde, enn eS leicht thunlich iſt

Leiſitze gebühren dem Pfarrvorſtande für ein Hausperſonale,
den dirchenvätern (Zechpröpſten), den Lehrern und dem Meßner. Be
ondere Ehrenplätze ind allen belaſſen, die ſie bisherIune hatten.

Art der Erwerbung des Benützungsrechtes.
Das Benützungsrecht der Kirchenſitze wird erworben durch

Miethung den beſtimmten Betrag oder, wo Verſteigerung
üblich iſt, um das höchſte Anbot und wird bewahrt Ar Entrichtung
de jährlichen Stuhlgeldes.

0 Dieſe Lirchenſitz⸗Ordnung iſtIM Separat⸗Abdrucke aus emn Diöceeſanblatte
IMN der Druckerei des kathol Preßvereines Linz erſchienen und den Preis
bekommen.
von kr U bekommen; aſe 1I auch Formularien für die Stuhlregiſter
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Aufhören und Verluſt des Vendemgerchir
Da Benützungsrecht erliſcht:

Durch den Abfall des Berechtigten von der katholiſchen
b) durch freiwillige von dem Pfarramte angenoöommene Verzicht⸗leiſtung esſelben;

durch ſſen Ueberſiedlung u eine andere Pfarrgemeinde;
durch Verkauf des Anweſens an Akatholiken, Obet CS jedo
dem Pfarramte unbenommen bleibt, für twaige katholiſche
Dienſtboten des eſitzer Kirchenſitze miethen laſſen;
durch Uebergabe oder Vererbung, oder Kauf oder Tauſch des
ganzen Anweſens, ferner durch Verkauf eines Theiles des An
weſens bezüglich des von dem Pfarramte beſtimmenden
Theiles der Sitze

Bei einer Beſitzveränderung hat der neue Beſitzer das Vorrecht
ur Miethung, ſo daß in der ege der Beſitzer das Beſitzungs⸗
rech des früheren Eſitzer durch Miethung überkommt Eine Aus
nahme wäre dann machen, dadurch dem Beſitzer ver⸗
hältnißmäßig viele Sitze zukommen würden, un welchem Falle
dieſe insgeſammt oder zum Theile anderen 3u verleihen wären.

Auszügler können mit Genehmigung des Pfarramtes einen oder
hö zwei von mehreren bisher inne gehabten Kirchenſitzen ſich
vorbehalten.

Stirbt bei einem gemeinſchaftlichen nweſEn der Mann, ſo In
die Männerſitze, ſtirbt da Weib, ſo ſind die Weiberſitze löſen

Das Benützungsrecht kann den Miethern von dem
amte entzogen werden:

Wenn erſelbe das jährliche Stuhlgeld nach Verlauf eines
Jahres ohngeachtet dreimaliger (in monatlichen Terminen
erfolgenden) Mahnung nicht bezahlt, oder die Im al
erwähnte zeitweilige rhöhung des Stuhlgeldes verweigert;
Wenn das Recht der enützung des Kirchenſitzes eigenmächtig
auf einen anderen überträgt;

6) Wenn erſelbe ohne enehmi de Kirchenvorſtehers eine
Veränderung oder Abſchlußvorrichtung Am itze anbringt.
Wer einen Kirchenſitz aufgibt oder verliert, hat einen nſpru
auf eine Entſchädigung oder auf einen Erſatz geleiſteter Ein⸗
zahlung.

Gebühren für das Benützungsrecht. derDer Miethzins, ſowie die jährliche Stuhlgehühr wird von
K.⸗V.⸗Verwaltung (Pfarrer und Zechpröpſte) mit Rückſicht auf das
Herkommen, die age der Sitze und beſondere Verhältniſſe eſtimmt.

Die K.⸗B.⸗Verwaltung behält ſich das Recht, das jährliche
Stuhlgeld zur Beſtreitung von außerordentlichen Kirchenerforderniſſen,
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welche der geſetzlichen Concurrenz nicht zufällt oder die aus dem
verfügbaren Kirchenvermögen nicht eſche kann, mit Genehmigung
des biſchöfl Ordinariates zeitweilig 3 erhöhen. Eine Er
höhung iſt frühzeitig den Kirchenſitzmiethern bekannt zu geben. Den
ſelben wird für den Fall, al ſie die Erhöhung nicht zahlen wollten,
das Benützungsrecht entzogen.

0  E, die nich eingepfarrt ſind, haben In der ege höhere
Gebühren zu entrichten und die Zahlungen müſſen wegen der abzu
ſchließenden Kirchenrechnung längſtens bis zUum neuen Jahre ge⸗
leiſtet werden.

6. Evidenzhaltung der Kirchenſitze.
Da arram führt die Stuhlregiſter, mn welchen das Nr

und die Lage jede Kirchenſitzes, der Name des Anweſens) des Be
rechtigten, die Zeit und Art, ſowie der Betrag der Miethe und jede
Veränderung eingetragen ind

Die Kirchenvermögens⸗Verwaltung beſorgt die jährliche Ein⸗
hebung der Stuhlgelder (Sitzgroſchen) und weiſet dieſe Iu einem
eigenen Verzeichniſſe nach

Eutſcheidung von Streitigkeiten.
Bei Streitigkeiten un Kirchenſitz⸗Angelegenheiten unterwerfen ſich

die Parteien dem Schiedsgerichte des betreffenden Dechantes In erſter
Inſtanz, beziehungsweiſe dem geiſtlichen Gerichte In Streit und
Strafſachen In Linz als zweiten Inſtanz mit Ausſchluß jedes anderen
Rechtsmittels.

8
Jedem Miether des Kirchenſitze Iu der Diöceſe Linz iſt dieſe

Kirchenſitz-Ordnung ekanntzugeben und hat dieſer erklären, daß
ieſelbe enne und ich den Beſtimmungen erſelben unterwerfe.

˖8
Dieſe Kirchenſitz-Ordnung AT vom Jänner 1888 u

Kraft und hat keine Rückwirkung.
Gegeben zu Linz anl November 1887

Ernelt Maria, Biſchof
Dieſe Ordnung enthält die Geſichtspunkte, von denen Aus bei

Verleihung der Kirchenſitze vorgegangen werden kann ud läßt doch
Eem Herkommen und ortsüblichen Verhältniſſen einen Spielraum

und dürfte gewiß, venn ſie mit Vorſicht und einer gewiſſen Energie
durchgeführt, eine Wohlthat für die Diöceſe werden. Von großer
Wichtigkeit erſcheint der 8.—5 der für die Streitigkeiten ein die welt
liche Ingerenz Ainei Hait


